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Informationen zum Datenschutz für Studierende der Lehrämter Regionale Schule und 
Gymnasium 
 
Liebe Studierende,  

 

Sie erhalten in den Praxisphasen und ggf. auch während der Erarbeitung Ihrer 

Examensarbeit Informationen über andere Personen, z.B. Schüler*innen, deren 

Eltern, Lehrkräfte. Um die Persönlichkeitsrechte dieser Personen nicht zu verletzen, 

sollten Sie Kenntnisse über bestimmte datenschutzrelevante Vorschriften des 

Schulgesetzes MV und des Landesdatenschutzgesetzes MV haben, die im 

Folgenden auszugsweise zitiert sind: 

 
Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Schulgesetz – SchulG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. September 2010 
 
§ 70Umgang mit personenbezogenen Daten 
 
(1) Personenbezogene Daten der Schülerinnen und der Schüler sowie der Erziehungsberechtigten dürfen von den Schulen, den 
Schulträgern, den Trägern der Schulentwicklungsplanung, den Trägern der Schülerbeförderung und von den Schulbehörden 
verarbeitet werden, soweit dies zur Erfüllung des Unterrichts- und Erziehungsauftrages, der Schulplanung, der 
Schulorganisation, sowie der Schulaufsicht nach diesem Gesetz und nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich ist. Dies gilt 
in gleicher Weise für Daten, die für den Vollzug von Bewirtschaftungsmaßnahmen erforderlich sind. Schülerinnen und Schüler 
und Erziehungsberechtigte haben die erforderlichen Angaben zu machen. Schülervertretungen und Vertretungen von 
Erziehungsberechtigten dürfen personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte und der 
Erziehungsberechtigten verarbeiten, soweit dies für die Erfüllung der ihnen im siebten Teil dieses Gesetzes zugewiesenen 
Aufgaben erforderlich ist. [...] 
 
(2) Von Schülerinnen und von Schülern werden nur die Schülernummer, der Name, die Kontaktdaten, das Geschlecht, die 
Staatsangehörigkeit, das Geburtsdatum und der Geburtsort sowie Leistungsdaten, Organisations- und Schullaufbahndaten 
verarbeitet. Von Erziehungsberechtigten werden nur der Name und die Kontaktdaten verarbeitet. 
 
(3) Von Schülerinnen und Schülern dürfen von den besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Artikel 9 Absatz 1 
Datenschutz-Grundverordnung nur Gesundheitsdaten, Migrationshintergrund und Religionszugehörigkeit verarbeitet werden, 
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soweit dies zur Erreichung der Zwecke nach Absatz 1 Satz 1 erforderlich ist. Daten über besondere pädagogische, soziale und 
therapeutische Maßnahmen und deren Ergebnisse dürfen nur verarbeitet werden, soweit für Schülerinnen und Schüler eine 
besondere schulische Betreuung in Betracht kommt. Eine Verarbeitung dieser Daten zu einem anderen Zweck ist 
ausgeschlossen. 
 
(4) Personenbezogene Daten nach Absatz 2 dürfen sich Schulen, Schulträger und Schulbehörden wechselseitig offenlegen, 
soweit dies zur Erfüllung des Unterrichts- und Erziehungsauftrages, der Schulplanung, der Schulorganisation und der 
Schulaufsicht nach diesem Gesetz erforderlich ist. Soweit im Einzelfall erforderlich, dürfen Schulen zum Zweck der Vermittlung 
bedarfsgerechter Angebote zur Beratung, Qualifizierung oder Eingliederung in Ausbildung und Beruf, Name und Adresse der 
Schülerinnen und Schüler und der Erziehungsberechtigten an die örtlichen Agenturen für Arbeit, an die Jobcenter, an die 
Jugendberufsagenturen und an die Träger der Jugendhilfe und der Grundsicherung für Arbeitssuchende übermitteln. Die 
Regelung des § 4 Absatz 2 des Landesdatenschutzgesetzes bleibt unberührt. 
 
(5) Lehrkräfte und sonstiges Schulpersonal sollen personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern, 
Erziehungsberechtigten, Lehrkräften und sonstigem Schulpersonal unter Nutzung der durch den Schulträger zur Verfügung 
gestellten Datenverarbeitungsanlagen verarbeiten. 
 
Gesetz zum Schutz des Bürgers bei der Verarbeitung seiner Daten (Landesdatenschutzgesetz – DSG M-V)  
 
§ 34 Wissenschaftliche Forschung  
 
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen Zwecken soll in anonymisierter Form erfolgen. Stehen 
einer Ano- nymisierung wissenschaftliche Gründe entgegen, können die Daten auch in pseudonymisierter Form verarbeitet 
werden, wenn der mit der Forschung befasste Personenkreis oder die empfangende Stelle oder Person keinen Zugriff auf die 
Zuordnungsfunktion hat. Datenerfassung, Anonymisierung und Pseudonymisierung können auch durch die mit der Forschung 
befassten Personen erfolgen, wenn sie zuvor zur Verschwiegenheit verpflichtet worden sind.  
 
(2) Ist eine Anonymisierung oder Pseudonymisierung nicht möglich, können personenbezogene Daten für ein 
Forschungsvorhaben verarbeitet werden, wenn  

1. der Betroffene eingewilligt hat,  
2. dessen schutzwürdige Belange wegen der Art der Daten, wegen ihrer Offenkundigkeit oder wegen der Art der 

Nutzung nicht beeinträchtigt werden oder  
3. die zuständige oberste Aufsichtsbehörde festgestellt hat, dass das öffentliche Interesse an der Durchführung des 

Forschungsvorhabens die schutzwürdigen Belange des Betroffenen erheblich überwiegt und der Zweck der 
Forschung nicht auf andere Weise erreicht werden kann.  

Sollen personenbezogene Daten übermittelt werden, ist in der Fest- stellung nach Nr. 3 der Empfänger, die Art der zu 
übermittelnden personenbezogenen Daten, der Kreis der Betroffenen und der For- schungszweck zu bezeichnen; sie ist dem 
Landesbeauftragten für den Datenschutz mitzuteilen. Diese Feststellung kann entfallen, wenn eine forschende Person die 
Anonymisierung innerhalb der Daten verar- beitenden Stelle vornimmt und der behördliche Datenschutz- beauftragte dem 
Verfahren zustimmt. Sobald der Forschungszweck dies gestattet, sind die Daten zu anonymisieren, hilfsweise zu pseu- 
donymisieren. Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden können. Sie dürfen mit den Einzelangaben nur 
zusammengeführt werden, soweit und solange der Forschungszweck dies erfordert. Sie müssen gelöscht werden, sobald der 
Forschungszweck dies gestattet.  
 
(3) Die übermittelten personenbezogenen Daten dürfen ohne Ein- willigung des Betroffenen nicht weiter übermittelt oder für 
einen anderen als den ursprünglichen Forschungszweck genutzt werden.  
 
(4) Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erhobene oder ge- speicherte personenbezogene Daten dürfen nur für 
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung genutzt werden.  
 
(5) Die wissenschaftliche Forschung betreibende Stelle darf personen- bezogene Daten nur veröffentlichen, soweit  

1. der Betroffene eingewilligt hat oder  
2. dieses für die Darstellung von Forschungsergebnissen über die Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist.  
3.  

(6) Soweit die Vorschriften dieses Gesetzes auf den Empfänger keine Anwendung finden, dürfen personenbezogene Daten an 
ihn nur übermittelt werden, wenn sich der Empfänger verpflichtet, die Vorschriften des Absatzes 2 Satz 4 bis 7 sowie der 
Absätze 3 bis 5 einzuhalten und sich der Kontrolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz unterwirft.  
 
 
Bestätigung 

 

Name   ____________________________ 

 

Matrikelnr.  ____________________________ 

 

 

Unterschrift  ____________________________ 


